
2 E 266/08 Me

VG Meiningen

Beschluss vom 16.6.2008

Tenor

I. Der Antrag wird abgelehnt.

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

III. Der Streitwert wird auf 2.500,- EUR festgesetzt.

Gründe

Der Antrag nach § 123 Abs. 1 VwGO, sinngemäß mit dem Ziel, dem Antragsgegner im Wege ei-
ner einstweiligen Anordnung vorläufig zu untersagen, den Antragsteller abzuschieben, bleibt ohne
Erfolg.

1. Richtiger Antragsgegner für den auf die Untersagung der Abschiebung gerichteten Antrag ist der
Freistaat Thüringen (Zentrale Abschiebestelle beim Landesverwaltungsamt), gegen den der Antrag
nunmehr auch ausdrücklich mit Schriftsatz des Antragstellerbevollmächtigten vom 30.05.2008 ge-
richtet wurde.

§ 2 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des
Innenministeriums vom 15.04.2008 (GVBl. S. 102) regelt, dass für die Aufgabe der Abschiebung von
Ausländern nach § 71 Abs. 1 Satz 2 AufenthG die Zentrale Abschiebestelle beim Landesverwaltungs-
amt zuständig ist. Hiermit macht die Landesregierung von der Ermächtigung des § 71 Abs. 1 Satz 2
AufenthG Gebrauch, wonach die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle bestimmen
kann, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere bestimmte Ausländerbehörden zuständig
sind.

a) Die Landesregierung hat in § 2 Abs. 2 der Verordnung mit der Bestimmung der Zentralen Ab-
schiebestelle beim Landesverwaltungsamt als zentrale Abschiebebehörde für den gesamten Freistaat
von der Ermächtigung des § 71 Abs. 1 Satz 2 AufenthG wirksam Gebrauch gemacht. Die Zentrale
Abschiebestelle konnte als zuständige Ausländerbehörde bestimmt werden. Zwar legt es die Wort-
wahl des Satzes 2 des § 71 Abs. 1 AufenthG und seine auf den vorhergehenden Satz 1 folgende Stel-
lung nahe, dass die Ermächtigung, bestimmte Zuständigkeiten auf „eine oder mehrere bestimmte
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Ausländerbehörden“ zu konzentrieren, auf „die Ausländerbehörden“ bezogen ist, die in § 71 Abs. 1
Satz 1 AufenthG angesprochen werden; diese sind nach § 2 Abs. 1 der Verordnung die Landkrei-
se und kreisfreien Städte im übertragenen Wirkungskreis, wozu die Zentrale Abschiebestelle des
Landesverwaltungsamtes nicht zählt. Die Regelung des 71 Abs. 1 Satz 2 AufenthG lässt sich jedoch
unproblematisch auch so lesen, dass für einzelne Aufgaben eine oder mehrere bestimmte Behörden
als Ausländerbehörden für zuständig erklärt werden können. Diese Lesart erscheint insbesondere
vor dem Hintergrund geboten, dass die Ermächtigung typischerweise im Hinblick auf eine zentrale
Abschiebebehörde für ein gesamtes Bundesland praktisch wird, als welche kaum eine generell sach-
lich für alle aufenthalts- und passrechtlichen Maßnahmen zuständige Ausländerbehörde in Betracht
kommt.

b) Die Zentrale Abschiebestelle beim Landesverwaltungsamt ist hinsichtlich Abschiebungsmaßnah-
men die zuständige Ausländerbehörde, da in § 2 Abs. 2 der Verordnung die Aufgabe der Abschie-
bung von Ausländern der Zentralen Abschiebestelle nach § 71 Abs. 1 Satz 2 AufenthG übertragen
wird. Diese Regelung betrifft ausdrücklich die Bestimmung der zuständigen Ausländerbehörde für
bestimmte Aufgaben. Der Zentralen Abschiebestelle ist hiermit – entgegen der Ansicht des Antrags-
gegners – nicht lediglich etwa nur die Organisation der Reise übertragen worden, ohne dass damit
ausländerrechtliche Kompetenzen verbunden wären. Es ist mit dem klaren Wortlaut der Verordnung
nicht zu vereinbaren, die Aufgabenübertragung auf die Zentrale Abschiebestelle lediglich i.S. einer
Amtshilfe für die generell zuständigen Ausländerbehörden zu verstehen. Mit der Zuständigkeit der
Zentralen Abschiebestelle als für die Aufgabe der Abschiebung von Ausländern bestimmte Auslän-
derbehörde ist die Zentrale Abschiebestelle – soweit es um Abschiebungsmaßnahmen geht – die
zuständige Behörde und damit passivlegitimiert im gerichtlichen Verfahren. Wie die Zuständigkeit
der Zentralen Abschiebestelle bisher verstanden wurde, ist dabei nicht von Belang.

c) Es erscheint auch im Sinne der Gewährung effektiven Rechtsschutzes als sinnvoll, die Aufgaben-
übertragung auf die Zentrale Abschiebestelle, wie sie in § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 15.04.2008
vorgenommen wurde, als eine Bestimmung der Zuständigkeit zu verstehen, die in der Konsequenz
zur Passivlegitimation der Zentralen Abschiebestelle im gerichtlichen Verfahren führt. Denn soweit
der Ausländer gegen Maßnahmen der Abschiebung Rechtsschutz sucht, beantragt er diesen typi-
scherweise im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes; dem Gericht bleibt oft nur wenig Zeit, bis die
Entscheidung getroffen werden muss. Mit der Zentralen Abschiebestelle ist die mit den Abschie-
bungsmaßnahmen unmittelbar betraute Behörde am gerichtlichen Verfahren beteiligt: der „Umweg“
über die ansonsten zuständige Ausländerbehörde wird vermieden. Freilich werden diese und die
Zentrale Abschiebestelle Rücksprache halten müssen. Dies war aber auch schon bislang notwendige
Praxis.

2. Der gegen den richtigen Antragsgegner gerichtete Antrag hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung in Be-
zug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch die Beendigung des be-
stehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich
erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen Zu-
standes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei
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dauernden Rechtsverhältnissen um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu
verhindern oder aus anderen Gründen nötig erscheint (§ 121 Abs. 1 Satz 2 VwGO). Anordnungsan-
spruch und Anordnungsgrund müssen glaubhaft gemacht werden (§ 123 Abs. 3 VwGO i. V. m. § 920
Abs. 2 ZPO).

Ein Anordnungsgrund liegt nicht vor. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen stehen nach Angaben des
Antragsgegners nicht im Raum. Dies hat auch der Antragstellerbevollmächtigte nicht vorgetragen.

Zudem hat der Antragsteller auch einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht. Der An-
tragstellerbevollmächtigte trägt vor, dass nach nunmehr 10 Monaten nach Ergehen des Beschlusses
des VG Meiningen vom 19.09.2007 im Verfahren 5 E 480/07 Me das Vorliegen einer ehelichen Le-
bensgemeinschaft nicht mehr in Frage gestellt werden könne. Der Antragsteller und seine Ehefrau
wohnten zusammen. Die Ehefrau sei auf die Unterstützung durch den Antragsteller angewiesen.
Dieser Vortrag des Antragstellers lag jedoch bereits schon dem Beschluss vom 19.09.2007 (5 E 480/
07 Me) zugrunde. Tatsächliche Änderungen seit dieser Zeit sind nicht ansatzweise glaubhaft gemacht
worden. Hierfür geben die zwei an die Ausländerbehörde des . . . -Kreises gerichteten Schreiben des
Prozessbevollmächtigten des Antragstellers vom 07.11.2007 und 07.04.2008, auf die in der Antrags-
schrift verwiesen wird, nichts her. Das weiterhin der Antragsschrift beigefügte Schreiben der Ehefrau
des Antragstellers vom 25.07.2007 war bereits Gegenstand des Verfahrens 5 E 480/07 Me.

3. Der Antrag ist daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. Die Festsetzung des
Streitwerts beruht auf § 63 Abs. 2, § 53 Abs. 3, § 52 GKG. Dabei bewertet die Kammer das Interesse
an einer einstweiligen Anordnung auf Unterlassen aufenthaltsbeendender Maßnahmen mit einem
Betrag von 2.500,- EUR, dem hälftigen Auffangstreitwert.
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